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KAKuG-Novelle-Allgemeines Begutachtungsverfahren 

BMG-92601/001-II/A/4/2011 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
Wir danken für die Übermittlung des Begutachtungsentwurfes der Novelle, mit 
der das Bundesgesetz über Krankenanstalten und Kuranstalten geändert wird, zur 
Stellungnahme.  
 
In § 5a wird ein neuer Abs. 2 eingefügt, durch den die Träger von öffentlichen 
und privaten gemeinnützigen Krankenanstalten durch die Landesgesetzgebung zu 
verpflichten sind, ein transparentes Wartelistenregime für geplante Operationen 
einzurichten.  
 
Prinzipiell begrüßen wir die geplante Transparenz des Wartelistenmanagements 
zur Verhinderung von echter „Kuvertmedizin“.  
 
Von 2,8 Mio. Krankenzusatzversicherten haben insgesamt 1,5 Mio. Versicherte 
(17,64% der Gesamtbevölkerung) eine Krankenhauskostenversicherung 
abgeschlossen, davon immerhin über 1 Mio. eine Versicherung mit 
Vollkostendeckung. Bei der Krankenhauskostenversicherung werden Mehrkosten 
eines Aufenthaltes in der Sonderklasse eines öffentlichen, gemeinnützigen 
Krankenhauses oder in einem Sanatorium ersetzt. Insgesamt wurden als 
Kostenersatz für den Aufenthalt in öffentlichen oder gemeinnützigen Spitälern 
Leistungen in der Höhe von  459 Mio.€ p.a. erbracht, die privaten 
Krankenversicherer tragen damit einen nicht unbeträchtlichen Anteil zur 
Finanzierung des Gesundheitswesens bei.  
Jedes  öffentliche und private gemeinnützige Krankenhaus hat das Recht 
entsprechend den jeweils landesgesetzlichen Bestimmungen neben der 
allgemeinen Gebührenklasse eine Sonderklasse einzurichten. Die genaue Zahl der 
für die Sonderklasse bestimmten Betten sind im Sinne des § 16 Abs.1 g KAKuG 
in der jeweiligen Anstaltsordnung festzulegen, sodass angenommen werden kann, 
dass darin vorgesehene Bettenkontingente auch tatsächlich zur Verfügung stehen.                                                            
 
 
Wir gehen daher davon aus, dass für geplante Operationen den Kontingenten an 
Betten der Allgemeinen Gebührenklasse und den jeweiligen 
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Sonderklassebettenkontingenten auch jeweils adäquate proportionale 
Behandlungskontingente gegenüberstehen, sodass sich durch unterschiedliche 
Auslastungsgrade auch allenfalls dementsprechende Wartezeiten ergeben können. 
 
Wir weisen auch daraufhin, dass „transparente Wartelisten“ mit einem nicht 
unerheblichen datenschutzrechtlichen Problem verbunden sein könnten, da es 
problematisch ist, wenn Namenslisten für Wartezeiten veröffentlicht werden, aus 
denen problemlos eingesehen werden kann, wer demnächst auf welche 
Operationen wartet. Wenn die Namen nicht ersichtlich sind, kann die transparente 
Gestaltung nicht überprüft und gewährleistet werden. Weiters werden auch bei 
geplanten Operationen medizinische Indikationen die jeweilige Reihung 
beeinflussen müssen, sodass eine Reihung nur nach Anmeldedatum der Operation 
jedenfalls nicht patientengerecht wäre. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Dr. Ulrike Braumüller 
 
Verband der Versicherungsunternehmen Österreichs 
Sektion Krankenversicherung 
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